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Anfrage Nr. 351 zum Mindestabstand zwischen 
Brutplatz und Windenergieanlage für den Einsatz 

von Antikollisionssystemen  
 

Frage 
Welches ist der Mindestabstand zwischen Windenergieanlage und Brutplatz, ab dem Antikol-
lisionssysteme als Schutz- bzw. Minderungsmaßnahmen eingesetzt werden können? 

Antwort 
E insa tz  v on  Ant i ko l l i s ionssys temen  be i  ger inger  D i s tanz  zw isc hen  
Brut p la t z  und  Windener g iean lage  

Die grundlegenden Anforderungen an die fachliche Eignung und Wirksamkeit von Antikollisi-
onssystemen (AKS) sind in der KNE-Checkliste (KNE 2021) dargelegt. 

Je geringer die Distanz zwischen Brutplatz und Windenergieanlage (WEA), desto zuverlässiger 
muss das AKS eine rechtzeitige Abschaltung herbeiführen. Um dies zu gewährleisten, muss die 
Erfassungsreichweite mindestens 500 Meter betragen. Die Erfassungsrate sollte auf diese Dis-
tanz bei ≧ 90 Prozent liegen. Darüber hinaus muss der zu überwachende Bereich sehr gut ein-
sehbar sein, was durch ein Standortgutachten nachzuweisen ist. Hier wäre ebenfalls ein Wert 
von 90 Prozent Abdeckungsrate anzusetzen. 

Um die rechtzeitige Abschaltung zu gewährleisten, spielt die Bestimmung der kritischen Reak-
tionsdistanz eine zentrale Rolle (vgl. KNE 2019; Bruns et al. 2021). Sie markiert den räumlichen 
Abstand, ab dem ein Abschaltsignal an die WEA übermittelt werden muss, damit eine deutliche 
Verlangsamung der Blattspitzengeschwindigkeit (BSG) eingetreten ist („Trudelmodus“), wenn 
der Vogel im Rotorbereich (Gefahrenbereich) ankommt. Es wird davon ausgegangen, dass von 
einem verlangsamten Rotorblatt mit einer BSG unter 50 Kilometer pro Stunde kein signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko mehr ausgeht. Die kritische Reaktionsdistanz wird mit Hilfe einer For-
mel (vgl. KNE 2019, S. 16) berechnet.1 

Zentrale Parameter sind 
• die mittlere artspezifische Fluggeschwindigkeit, alternativ auch der Medianwert der 

Fluggeschwindigkeit aus verschiedenen Flugmodi (aktiver Flug, Gleitflug), 
• die Trudelzeit (benötigte Zeitspanne, bis von der Rotorbewegung kein erhöhtes Schlag-

risiko mehr ausgeht) und 
• die Rotorblattlänge (halber Rotorradius). 

 
1 Fluggeschwindigkeit [m/s], mit der sich ein Vogel der Anlage nähert (vArt), multipliziert mit der Zeit [Sek], die 

für den Übergang in den Trudelmodus benötigt wird (tTrudel) zuzüglich der Rotorblattläge [m]: vArt x tTrudel + 
Rotorblattlänge. 
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Die Vermeidungswirksamkeit wird als gegeben angesehen, wenn ein Abschaltsignal ausgelöst 
wird, sobald eine kollisionsgefährdete Art die entsprechend der o. a. Formel ermittelte Distanz 
unterschreitet („rechtzeitige Reaktion“). 

Wenn für den Rotmilan eine mittlere Geschwindigkeit von 9,2 Metern pro Sekunde zugrunde 
gelegt wird, liegt die kritische Reaktionsdistanz bei 30 Sekunden Trudelzeit (plus Rotorblatt-
länge von 80 Metern) bei 356 Metern liegen. Bei sehr großen Rotordurchmessern kann die 
Trudelzeit höher liegen. Bei 40 Sekunden würde sie sich auf 448 Meter vergrößern. 

Beim Seeadler könnte man eine Fluggeschwindigkeit Wert von 12,2 Metern pro Sekunde an-
nehmen (Medianwert nach ARSU et al., in Vorb.). Bei ansonsten gleichbleibenden Annahmen 
(30 Sekunden, 80 Meter) käme man auf eine kritische Reaktionsdistanz von rund 450 Metern. 
Bei 40 Sekunden Trudelzeit betrüge die Distanz knapp 570 Meter. 

Ergänzend zu den beschriebenen Parametern möchten wir darauf hinweisen, dass das einge-
setzte Detektionssystem eine hohe Genauigkeit bei der Ermittlung der Entfernung bzw. Positi-
onsbestimmung im Raum aufweisen sollte. Der Messfehler sollte nicht mehr als drei bis fünf 
Meter horizontal und vertikal betragen. 

Vorga ben  zur  Anwendun g v on  Sc hutz maßnahmen 

Selbst wenn es technisch möglich wäre, AKS auch auf kurze Distanz einzusetzen, sind auch die 
rechtlichen Verpflichtungen und Rahmenbedingungen für Schutzmaßnahmen zu bedenken. 

In Zulassungsverfahren außerhalb ausgewiesener Windenergiegebiete (WEG) läge die Wind-
energieanlage im Falle einer Distanz eines Brutplatzes von unter 500 Metern im sogenannten 
Nahbereich. Nach § 45b Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind im Nahbereich „in 
der Regel“ keine Schutzmaßnahmen zur Senkung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos vor-
gesehen. Vielmehr ist die WEA im Ausnahmeverfahren zu genehmigen. 

Im Ausnahmeverfahren (vgl. nach § 45b Absatz 9 BNatSchG) können Maßnahmen zur Senkung 
von Kollisionsrisiken festgelegt werden, sie sollen einen so genannten Basisschutz gewährleis-
ten (vgl. KNE 2023, S. 16). Die finanziellen Spielräume für AKS sind angesichts der hier gelten-
den Zumutbarkeitsschwellen von 4 und 6 Prozent des Jahresenergieertrags allerdings gering. 
Sie verkleinern den Spielraum für investive Maßnahmen zur Minderung von Vogelkollisionen, 
insbesondere an ertragsschwachen Standorten. Eine freiwillige Überschreitung der Zumutbar-
keitsschwellen ist aber möglich. 

In Zulassungsverfahren für WEA in Windenergiegebieten ist § 6 Windenergieflächenbereitstel-
lungsgesetz (WindBG) anzuwenden.  Die Vollzugsempfehlungen zur modifizierten Arten-
schutzprüfung (BMWK u. BMUV 2023) besagen hier, dass auch im Nahbereich Schutzmaßnah-
men nach Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG angeordnet werden können (ebd., S. 12). Allerdings 
stellt sich auch hier die Frage nach der Zumutbarkeit der Schutzmaßnahmen. Wenngleich die 
Zumutbarkeitsschwellen hier mit 6,3 bzw. 8,3 Prozent etwas höher sind als in der Regelgeneh-
migung nach § 45b BNatSchG, setzen sie aufwändigen Maßnahmen Grenzen. 
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Ha f tun gsaussch luss  

Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie geben den zum 
Antwortzeitpunkt aktuellen Kenntnisstand wieder. Das KNE schließt eine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Informationen – außer für Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – aus. Dies 
betrifft insbesondere die Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Nutzung der Informationen ent-
stehen. 
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